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(In Anwendung des EU-Vertrags erlassene Rechtsakte)

IN ANWENDUNG VON TITEL V DES EU-VERTRAGS ERLASSENE
RECHTSAKTE

GEMEINSAMER STANDPUNKT 2008/944/GASP DES RATES

vom 8. Dezember 2008

betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und
Militärgütern

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbeson
dere auf Artikel 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Mitgliedstaaten beabsichtigen, die vom Europäischen
Rat auf seinen Tagungen in Luxemburg und Lissabon in
den Jahren 1991 und 1992 vereinbarten gemeinsamen
Kriterien und den vom Rat 1998 angenommenen EU-
Verhaltenskodex für Waffenexporte als Grundlage zu nut
zen.

(2) Die Mitgliedstaaten erkennen die besondere Verantwor
tung der Militärtechnologie und Militärgüter exportieren
den Staaten an.

(3) Die Mitgliedstaaten wollen mit Entschlossenheit hohe ge
meinsame Maßstäbe setzen, die als Mindeststandards für
die beim Transfer von Militärtechnologie und Militärgü
tern von allen Mitgliedstaaten zu befolgende zurückhal
tende Praxis angesehen werden sollten, und den Aus
tausch relevanter Informationen verstärken, um größere
Transparenz zu erreichen.

(4) Die Mitgliedstaaten wollen mit Entschlossenheit verhin
dern, dass Militärtechnologie und Militärgüter ausgeführt
werden, die zu interner Repression oder internationaler
Aggression eingesetzt werden könnten oder zu regionaler
Instabilität beitragen könnten.

(5) Die Mitgliedstaaten wollen die Zusammenarbeit verstär
ken und die Konvergenz auf dem Gebiet der Ausfuhr von
Militärtechnologie und Militärgütern im Rahmen der Ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) för
dern.

(6) Ergänzend sind mit dem EU-Programm zur Verhütung
und Bekämpfung des illegalen Handels mit konventio

nellen Waffen Maßnahmen gegen unerlaubte Transfers
eingeleitet worden.

(7) Der Rat hat am 12. Juli 2002 die Gemeinsame Aktion
2002/589/GASP (1) betreffend den Beitrag der Europä
ischen Union zur Bekämpfung der destabilisierenden An
häufung und Verbreitung von Handfeuerwaffen und
leichten Waffen angenommen

(8) Der Rat hat am 23. Juni 2003 den Gemeinsamen Stand
punkt 2003/468/GASP (2) betreffend die Überwachung
von Waffenvermittlungstätigkeiten angenommen.

(9) Der Europäische Rat hat im Dezember 2003 eine Strate
gie gegen die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
und im Dezember 2005 eine Strategie zur Bekämpfung
der Anhäufung von Kleinwaffen und leichten Waffen und
dazugehöriger Munition sowie des unerlaubten Handels
damit angenommen, die ein erhöhtes Interesse der Mit
gliedstaaten der Europäischen Union an einer koordinier
ten Herangehensweise an die Kontrolle der Ausfuhr von
Militärtechnologie und Militärgütern bedingen.

(10) Im Jahr 2001 wurde das Aktionsprogramm der Vereinten
Nationen zur Verhütung, Bekämpfung und Beseitigung
des unerlaubten Handels mit Kleinwaffen und leichten
Waffen unter allen Aspekten angenommen,

(11) 1992 wurde das Register der Vereinten Nationen für
konventionelle Waffen eingerichtet.

(12) Die Staaten haben im Einklang mit dem durch die VN-
Charta anerkannten Recht auf Selbstverteidigung das
Recht, Mittel zur Selbstverteidigung zu transferieren.

(13) Der Wunsch der Mitgliedstaaten, eine Rüstungsindustrie
als Teil ihrer industriellen Basis wie auch ihrer Verteidi
gungsanstrengungen aufrechtzuerhalten, wird anerkannt.
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(14) Die Stärkung einer europäischen industriellen und tech
nologischen Verteidigungsbasis, die zur Umsetzung der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und insbe
sondere der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs
politik beiträgt, sollte mit Zusammenarbeit und Konver
genz im Bereich der Militärtechnologie und der Militär
güter einhergehen.

(15) Die Mitgliedstaaten wollen die Politik der Europäischen
Union zur Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie
und Militärgütern durch die Annahme dieses Gemeinsa
men Standpunkts, der den vom Rat am 8. Juni 1998
angenommenen Verhaltenskodex der Europäischen
Union für Waffenausfuhren aktualisiert und ersetzt, ver
stärken.

(16) Der Rat hat am 13. Juni 2000 die Gemeinsame Militär
güterliste der Europäischen Union angenommen, die re
gelmäßig überarbeitet wird, wobei gegebenenfalls ent
sprechende nationale und internationale Listen berück
sichtigt werden (1).

(17) Die Union muss gemäß Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags
auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpoliti
schen Maßnahmen im Rahmen ihrer Außenpolitik ach
ten; diesbezüglich nimmt der Rat Kenntnis von dem Vor
schlag der Kommission zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 1334/2000 des Rates vom 22. Juni 2000
über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der
Ausfuhr von Gütern und Technologien mit doppeltem
Verwendungszweck (2) —

HAT FOLGENDEN GEMEINSAMEN STANDPUNKT ANGENOMMEN:

Artikel 1

(1) Jeder Mitgliedstaat prüft die ihm vorgelegten Anträge auf
Ausfuhrgenehmigung für Gegenstände der in Artikel 12 ge
nannten Gemeinsamen Militärgüterliste der EU in jedem Einzel
fall anhand der Kriterien nach Artikel 2.

(2) Die in Absatz 1 genannten Anträge auf Ausfuhrgenehmi
gung umfassen Folgendes:

— Genehmigungsanträge für tatsächliche Ausfuhren, auch
wenn diese zum Zwecke der Lizenzproduktion von Militär
gütern in Drittländern erfolgen;

— Anträge auf Lizenzen für Waffenvermittlertätigkeiten;

— Anträge auf Lizenzen für „Durchfuhr“ oder „Umladung“;

— Lizenzanträge für immaterielle Software- und Technologie
transfers, z. B. mittels elektronischer Medien, Fax oder Tele
fon.

In den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten wird festgelegt, in
welchen Fällen eine Ausfuhrgenehmigung für diese Anträge er
forderlich ist.

Artikel 2

Kriterien

(1) Kriterium 1: Einhaltung der internationalen Verpflichtun
gen der Mitgliedstaaten, insbesondere der vom VN-Sicherheitsrat
oder der Europäischen Union verhängten Sanktionen, der Über
einkünfte zur Nichtverbreitung und anderen Themen sowie
sonstiger internationaler Verpflichtungen

Eine Ausfuhrgenehmigung wird verweigert, wenn ihre Erteilung
im Widerspruch stünde unter anderem zu

a) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten so
wie ihren Verpflichtungen zur Durchsetzung von Waffenem
bargos der Vereinten Nationen, der Europäischen Union oder
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Eu
ropa;

b) den internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, dem
Übereinkommen über biologische und Toxinwaffen und dem
Chemiewaffenübereinkommen;

c) der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, keinerlei Antiperso
nenminen auszuführen;

d) den Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der
Australischen Gruppe, des Trägertechnologie-Kontrollregi
mes, des Zangger-Ausschusses, der Gruppe der Kernmate
rial-Lieferländer (NSG), des Wassenaar-Arrangements und
des Haager Verhaltenskodex gegen die Proliferation ballisti
scher Raketen.

(2) Kriterium 2: Achtung der Menschenrechte und des huma
nitären Völkerrechts durch das Endbestimmungsland

— Die Mitgliedstaaten bewerten die Haltung des Empfängerlan
des zu den einschlägigen Grundsätzen der internationalen
Menschenrechtsübereinkünfte und

a) verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn eindeutig
das Risiko besteht, dass die Militärtechnologie oder die
Militärgüter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, zur internen
Repression benutzt werden könnten;

b) lassen besondere Vorsicht und Wachsamkeit bei der Er
teilung von Ausfuhrgenehmigungen an Länder walten, in
denen von den zuständigen Gremien der Vereinten Na
tionen, der Europäischen Union oder des Europarates
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen festgestellt
wurden, und nehmen dabei eine Einzelfallprüfung unter
Berücksichtigung der Art der Militärtechnologie oder der
Militärgüter vor.
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Hierfür gelten als Militärtechnologie oder Militärgüter, die zu
interner Repression benutzt werden könnten, unter anderem
Militärtechnologie oder Militärgüter, die vom angegebenen
Endverwender in dieser oder einer ähnlichen Form nach
weislich zu interner Repression benutzt worden sind oder
bei denen Grund zu der Annahme besteht, dass sie an der
angegebenen Endverwendung bzw. am angegebenen Endver
wender vorbeigeleitet werden und zu interner Repression
genutzt werden. Gemäß Artikel 1 ist die Art der Militär
technologie oder der Militärgüter sorgfältig zu prüfen, ins
besondere wenn sie für Zwecke der inneren Sicherheit be
stimmt sind. Interne Repression umfasst unter anderem Fol
ter sowie andere grausame, unmenschliche und erniedri
gende Behandlung oder Bestrafung, willkürliche oder
Schnell-Hinrichtungen, das Verschwindenlassen von Perso
nen, willkürliche Verhaftungen und andere schwere Verlet
zungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten, wie sie in
den einschlägigen Menschenrechtsübereinkünften, ein
schließlich der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
und des Internationalen Pakts über bürgerliche und politi
sche Rechte, niedergelegt sind.

— Die Mitgliedstaaten bewerten die Haltung des Empfängerlan
des zu den einschlägigen Grundsätzen der Übereinkünfte des
humanitären Völkerrechts und

c) verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn eindeutig
das Risiko besteht, dass die Militärtechnologie oder die
Militärgüter, die zur Ausfuhr bestimmt sind verwendet
werden, um schwere Verstöße gegen das humanitäre Völ
kerrecht zu begehen.

(3) Kriterium 3: Innere Lage im Endbestimmungsland als Er
gebnis von Spannungen oder bewaffneten Konflikten

Die Mitgliedstaaten verweigern eine Ausfuhrgenehmigung für
Militärtechnologie oder Militärgüter, die im Endbestimmungs
land bewaffnete Konflikte auslösen bzw. verlängern würden
oder bestehende Spannungen oder Konflikte verschärfen wür
den.

(4) Kriterium 4: Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit
und Stabilität in einer Region

Die Mitgliedstaaten verweigern eine Ausfuhrgenehmigung, wenn
eindeutig das Risiko besteht, dass der angegebene Empfänger die
Militärtechnologie oder die Militärgüter, die zur Ausfuhr be
stimmt sind, zum Zwecke der Aggression gegen ein anderes
Land oder zur gewaltsamen Durchsetzung eines Gebietsan
spruchs benutzt. Bei der Abwägung dieser Risiken berücksichti
gen die Mitgliedstaaten unter anderem

a) das Bestehen oder die Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten
Konflikts zwischen dem Empfängerland und einem anderen
Land;

b) Ansprüche auf das Hoheitsgebiet eines Nachbarlandes, deren
gewaltsame Durchsetzung das Empfängerland in der Vergan
genheit versucht bzw. angedroht hat;

c) die Wahrscheinlichkeit, dass die Militärtechnologie oder die
Militärgüter zu anderen Zwecken als für die legitime natio
nale Sicherheit und Verteidigung des Empfängerlandes ver
wendet wird;

d) das Erfordernis, die regionale Stabilität nicht wesentlich zu
beeinträchtigen.

(5) Kriterium 5: Nationale Sicherheit der Mitgliedstaaten und
der Gebiete, deren Außenbeziehungen in die Zuständigkeit eines
Mitgliedstaats fallen, sowie nationale Sicherheit befreundeter
und verbündeter Länder

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen

a) die möglichen Auswirkungen der Militärtechnologie oder der
Militärgüter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, auf ihre Ver
teidigungs- und Sicherheitsinteressen sowie auf die anderer
Mitgliedstaaten und befreundeter oder verbündeter Länder,
wobei sie anerkennen, dass hierdurch die Berücksichtigung
der Kriterien betreffend die Achtung der Menschenrechte und
die Aufrechterhaltung von Frieden, Sicherheit und Stabilität
in einer Region nicht beeinträchtigt werden darf;

b) das Risiko, dass diese Militärtechnologie oder diese Militär
güter gegen ihre eigenen Streitkräfte oder die anderer Mit
gliedstaaten oder befreundeter oder verbündeter Länder ein
gesetzt werden.

(6) Kriterium 6: Verhalten des Käuferlandes gegenüber der
internationalen Gemeinschaft, unter besonderer Berücksichti
gung seiner Haltung zum Terrorismus, der Art der von ihm
eingegangenen Bündnisse und der Einhaltung des Völkerrechts

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen unter anderem das bisherige
Verhalten des Käuferlandes in Bezug auf

a) eine Unterstützung oder Förderung des Terrorismus und der
internationalen organisierten Kriminalität;

b) die Einhaltung seiner internationalen Verpflichtungen, insbe
sondere im Hinblick auf die Nichtanwendung von Gewalt,
und der Bestimmungen des humanitären Völkerrechts;

c) sein Engagement im Bereich der Nichtverbreitung und ande
ren Bereichen der Rüstungskontrolle und Abrüstung, insbe
sondere die Unterzeichnung, Ratifizierung und Durchfüh
rung der bei Kriterium 1 unter Buchstabe b aufgeführten
einschlägigen Rüstungskontroll- und Abrüstungsübereinkom
men.

(7) Kriterium 7: Risiko der Abzweigung von Militärtechnolo
gie oder Militärgütern im Käuferland oder der Wiederausfuhr
von Militärgütern unter unerwünschten Bedingungen
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Bei der Beurteilung der Auswirkungen der Militärtechnologie
oder der Militärgüter, die zur Ausfuhr bestimmt sind, auf das
Empfängerland und des Risikos, dass diese Technologie oder
Güter auf Umwegen zu einem unerwünschten Endverwender
oder zu einer unerwünschten Endverwendung gelangen könn
ten, wird Folgendes berücksichtigt:

a) die legitimen Interessen der Verteidigung und der inneren
Sicherheit des Empfängerlandes, einschließlich einer etwaigen
Beteiligung an friedenserhaltenden Maßnahmen der Verein
ten Nationen oder anderer Art;

b) die technische Fähigkeit des Empfängerlandes, diese Techno
logie oder diese Güter zu benutzen;

c) die Fähigkeit des Empfängerlandes, wirksame Ausfuhrkon
trollen durchzuführen;

d) das Risiko, dass solche Technologie oder solche Güter mit
unerwünschtem Ziel wieder ausgeführt werden, und die bis
herige Befolgung etwaiger Wiederausfuhrbestimmungen bzw.
vorheriger Genehmigungspflichten, die vom Ausfuhrmit
gliedstaat gegebenenfalls festgelegt wurden, durch das Emp
fängerland;

e) das Risiko, dass solche Technologie oder solche Güter zu
terroristischen Vereinigungen oder einzelnen Terroristen um
geleitet werden;

f) die Gefahr eines Reverse Engineering oder eines unbeabsich
tigten Technologietransfers.

(8) Kriterium 8: Vereinbarkeit der Ausfuhr von Militärtech
nologie oder Militärgütern mit der technischen und wirtschaft
lichen Leistungsfähigkeit des Empfängerlandes, wobei zu be
rücksichtigen ist, dass die Staaten bei der Erfüllung ihrer legiti
men Sicherheits- und Verteidigungsbedürfnisse möglichst we
nige Arbeitskräfte und wirtschaftliche Ressourcen für die Rüs
tung einsetzen sollten

Die Mitgliedstaaten beurteilen anhand von Informationen aus
einschlägigen Quellen, wie z. B. Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen, Weltbank, Internationaler Währungsfonds
und Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent
wicklung, ob die geplante Ausfuhr die nachhaltige Entwicklung
des Empfängerlandes ernsthaft beeinträchtigen würde. Sie prüfen
in diesem Zusammenhang den jeweiligen Anteil der Rüstungs-
und der Sozialausgaben des Empfängerlandes und berücksichti
gen dabei auch jedwede EU- oder bilaterale Hilfe.

Artikel 3

Dieser Gemeinsame Standpunkt lässt das Recht der Mitgliedstaa
ten unberührt, auf nationaler Ebene eine restriktivere Politik zu
verfolgen.

Artikel 4

(1) Die Mitgliedstaaten informieren einander detailliert über
Anträge auf Ausfuhrgenehmigungen, die entsprechend den Kri

terien dieses Gemeinsamen Standpunkts verweigert wurden, und
geben die Gründe für die Verweigerung an. Bevor ein Mitglied
staat eine Genehmigung erteilt, die von einem oder mehreren
anderen Mitgliedstaaten innerhalb der letzten drei Jahre für eine
im Wesentlichen gleichartige Transaktion verweigert worden ist,
konsultiert er zunächst den bzw. die Mitgliedstaaten, die die
Genehmigung verweigert haben. Beschließt der betreffende Mit
gliedstaat nach den Konsultationen dennoch, die Genehmigung
zu erteilen, so teilt er dies dem bzw. den Mitgliedstaaten, die die
Genehmigung verweigert haben, mit und erläutert ausführlich
seine Gründe.

(2) Ob der Transfer von Militärtechnologie oder Militärgütern
genehmigt oder verweigert wird, bleibt dem nationalen Ermes
sen eines jeden Mitgliedstaats überlassen. Eine Genehmigung gilt
als verweigert, wenn der Mitgliedstaat die Genehmigung des
tatsächlichen Verkaufs oder der Ausfuhr der Militärtechnologie
oder der Militärgüter verweigert hat und es andernfalls zu einem
Verkauf oder zum Abschluss des entsprechenden Vertrags ge
kommen wäre. Für diese Zwecke kann eine notifizierbare Ver
weigerung gemäß den nationalen Verfahren auch die Verweige
rung der Zustimmung zur Aufnahme von Verhandlungen oder
einen abschlägigen Bescheid auf eine förmliche Voranfrage zu
einem bestimmten Auftrag umfassen.

(3) Die Mitgliedstaaten behandeln derartige Verweigerungen
und die entsprechenden Konsultationen vertraulich und ziehen
daraus keine wirtschaftlichen Vorteile.

Artikel 5

Ausfuhrgenehmigungen werden nur auf der Grundlage einer
zuverlässigen vorherigen Kenntnis der Endverwendung im End
bestimmungsland erteilt. Hierfür sind in der Regel eine gründ
lich überprüfte Endverbleibserklärung oder entsprechende Un
terlagen und/oder eine vom Endbestimmungsland erteilte offi
zielle Genehmigung erforderlich. Bei der Bewertung der Anträge
auf Ausfuhrgenehmigungen für Militärtechnologie oder Militär
güter zum Zwecke der Produktion in Drittländern berücksichti
gen die Mitgliedstaaten insbesondere die mögliche Verwendung
des Endprodukts im Erzeugerland sowie das Risiko, dass das
Endprodukt zu einem unerwünschten Endverwender umgeleitet
oder ausgeführt werden könnte.

Artikel 6

Unbeschadet der Verordnung (EG) Nr. 1334/2000 gelten die in
Artikel 2 dieses Gemeinsamen Standpunktes aufgeführten Krite
rien und das Konsultationsverfahren nach Artikel 4 für die Mit
gliedstaaten auch in Bezug auf Güter und Technologie mit dop
peltem Verwendungszweck gemäß Anhang I der Verordnung
(EG) Nr. 1334/2000, wenn schwerwiegende Gründe für die An
nahme bestehen, dass die Endverwender solcher Güter und sol
cher Technologie die Streitkräfte, die internen Sicherheitskräfte
oder ähnliche Einheiten des Empfängerlandes sein werden. Wird
in diesem Gemeinsamen Standpunkt auf Militärtechnologie oder
Militärgüter Bezug genommen, so sind darunter auch solche
Güter und solche Technologie zu verstehen.

Artikel 7

Damit dieser Gemeinsame Standpunkt die größtmögliche Wir
kungskraft hat, streben die Mitgliedstaaten im Rahmen der
GASP nach einer Verstärkung ihrer Zusammenarbeit und einer
Förderung ihrer Konvergenz im Bereich der Ausfuhr von Mili
tärtechnologie und Militärgütern.

DEL 335/102 Amtsblatt der Europäischen Union 13.12.2008



Artikel 8

(1) Jeder Mitgliedstaat übermittelt den anderen Mitgliedstaa
ten jährlich einen vertraulichen Bericht über seine Ausfuhren
von Militärtechnologie und Militärgütern und seine Umsetzung
des Gemeinsamen Standpunkts.

(2) Ein Jahresbericht der EU, der auf den Beiträgen aller Mit
gliedstaaten beruht, wird dem Rat vorgelegt und in der Reihe C
des Amtsblatts der Europäischen Union veröffentlicht.

(3) Außerdem veröffentlicht jeder Mitgliedstaat, der Techno
logie oder Güter der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU aus
führt, gegebenenfalls im Einklang mit nationalen Rechtsvor
schriften, einen Bericht über seine Ausfuhren von Militärtech
nologie und Militärgütern und stellt nach Maßgabe des Benut
zerleitfadens Informationen für den Jahresbericht der EU über
die Umsetzung des Gemeinsamen Standpunkts bereit.

Artikel 9

Die Mitgliedstaaten beurteilen gegebenenfalls gemeinsam im
Rahmen der GASP anhand der Grundsätze und Kriterien dieses
Gemeinsamen Standpunkts die Lage potenzieller oder tatsächli
cher Empfänger der von den Mitgliedstaaten ausgeführten Mili
tärtechnologie und Militärgüter.

Artikel 10

Die Mitgliedstaaten können zwar gegebenenfalls die Auswirkun
gen geplanter Ausfuhren auf ihre wirtschaftlichen, sozialen,
kommerziellen und industriellen Interessen berücksichtigen,
doch dürfen diese Faktoren die Anwendung der oben angeführ
ten Kriterien nicht beeinträchtigen.

Artikel 11

Die Mitgliedstaaten setzen sich nach Kräften dafür ein, andere
Militärtechnologie und Militärgüter exportierende Staaten zu er
mutigen, die Grundsätze dieses Gemeinsamen Standpunkts an
zuwenden. Sie betreiben mit den Drittstaaten, die die Kriterien
anwenden, einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch über ihre

Politik zur Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie und
Militärgütern und über die Anwendung der Kriterien.

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre nationalen Rechts
vorschriften es ihnen erlauben, die Ausfuhr der Technologie und
der Güter kontrollieren zu können, die auf der Gemeinsamen
Militärgüterliste der EU verzeichnet sind. Die Gemeinsame Mi
litärgüterliste der EU dient als Bezugspunkt für die nationalen
Listen der Mitgliedstaaten für Militärtechnologie und Militärgü
ter, ersetzt diese aber nicht unmittelbar.

Artikel 13

Der Benutzerleitfaden zum Verhaltenskodex der Europäischen
Union für die Ausfuhr von Militärgütern, der regelmäßig aktua
lisiert wird, dient als Orientierungshilfe bei der Anwendung
dieses Gemeinsamen Standpunkts.

Artikel 14

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird am Tag seiner Annahme
wirksam.

Artikel 15

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird drei Jahre nach seiner An
nahme überprüft.

Artikel 16

Dieser Gemeinsame Standpunkt wird im Amtsblatt der Europä
ischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 8. Dezember 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
B. KOUCHNER
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